
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 23 Bgld. BauG
Widmungskonformität von

Altbauten
 Bgld. BauG - Burgenländisches Baugesetz 1997

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

(1) Änderungen von Bauten, die vor der Festlegung der Flächenwidmung bereits bestanden haben, gelten als nicht im

Widerspruch zum Flächenwidmungsplan stehend, wenn sie dem bisherigen Verwendungszweck entsprechen und

keine wesentliche Ausweitung bringen oder die Änderung des Verwendungszweckes im ö3entlichen Interesse (Abs. 2)

liegt.

(2) Als ö3entliche Interessen gelten insbesondere solche der Landesverteidigung, der ö3entlichen Sicherheit, der

Raumplanung, der Dorferneuerung, des Umweltschutzes, der Verkehrssicherheit oder der Gesundheit.

(3) Militärische Sperrbunker gelten im Falle der Verwendungszweckänderung für nichtmilitärische Zwecke als nach

diesem Gesetz genehmigt und nicht im Widerspruch zum Flächenwidmungsplan stehend. Letzteres gilt auch für deren

Umbau, sofern dieser nicht zu Wohnzwecken erfolgt.
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